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Einsatzvereinbarung  

                                  mit  Ehrenamtlichen 

in Schulen des Landes Nordrhein-Westfalen  

 

 

Zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, 

vertreten durch die Leiterin/den Leiter der  

 

………………………………………………………………………………. 

( Bezeichnung der Schule ) 

 

- Auftraggeber –  

 

und  

 

Frau/ Herrn ………………………………………………………………….. 

 

- Ehrenamtliche( r )  

 

wird Folgendes vereinbart: 

 

1. Einsatz 

 

Die/der  Ehrenamtliche  steht der Schule für folgende Tätigkeit zur Ver-

fügung: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

( Beschreibung des Aufgabenfeldes )  

 

Sie/er übernimmt diese Tätigkeit ehrenhalber, somit unentgeltlich und 

aus altruistischen Motiven. 
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2. Weisungsrecht  

 

Die/der Ehrenamtliche unterliegt bei der Erfüllung der Tätigkeiten den 

Weisungen der Schulleitung. Die Einsatzzeit wird in beiderseitigem Ein-

vernehmen festgelegt. 

 

3. Aufhebung, Kündigung, Widerruf 

 

Die Vereinbarung kann in beiderseitigem Einvernehmen jederzeit für 

beendet erklärt werden.  

 

Die/der Ehrenamtliche kann die Vereinbarung jederzeit einseitig schrift-

lich kündigen; die Kündigungsfrist beträgt  vier Wochen.  

 

Der Auftraggeber kann die Vereinbarung unter Beachtung einer vierwö-

chigen Frist schriftlich widerrufen. 

 

Die Fristen entfallen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 

 

4. Haftung der/des Ehrenamtlichen  

 

Die/der Ehrenamtliche haftet gegenüber dem Auftraggeber bei Schäden 

nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.  

Bei Schäden gegenüber Dritten besteht Versicherungsschutz im Rah-

men einer Haftpflichtversicherung des Landes. Der Versicherungs-

schutz entfällt bei vorsätzlich verursachten Schädigungen.  

 

5. Unfallschutz  

 

Die/der Ehrenamtliche unterliegt grundsätzlich dem gesetzlichen Unfall-

versicherungsschutz. Im Falle eines Personenschadens ist Ansprech-

partner die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. Diese kann für die Region 

Rheinland unter: 

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, – Regionaldirektion Rheinland -, 

Heyestr. 99 in 40625 Düsseldorf, Tel. 0211 2808-0, Fax 0211 2808-

2119, E-Mail: rheinland@unfallkasse-nrw.de  

und für die Region Westfalen-Lippe unter: 

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, – Regionaldirektion Westfalen-Lippe -

, Salzmannstr. 156 in 48159 Münster, Tel. 0251 2102-0, Fax 0251 21 

85 69, E-Mail: westfalen-lippe@unfallkasse-nrw.de  

kontaktiert werden. 

 

mailto:rheinland@unfallkasse-nrw.de
mailto:westfalen-lippe@unfallkasse-nrw.de
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6. Aufwendungsersatz  

 

Nach § 670 BGB besteht Anspruch auf Ersatz  „der nach den Umstän-

den erforderlichen Aufwendungen“, die zum Zwecke der Ausführung 

der Vereinbarung entstehen. Die Erstattung von  Fahrtkosten richtet 

sich in der Höhe nach den Bestimmungen des Landesreisekostenge-

setzes.  

Die Gewährung von Aufwendungsersatz setzt einen entsprechenden 

Antrag voraus. 

 

7. Geltung des Auftragsrechts   

 

Für in dieser Vereinbarung nicht geregelten Fragestellungen gelten die 

Bestimmungen des Auftrags nach §§ 662 – 676 BGB.  

 

 

Ort, Datum …………………………………………………. 

 

 

 

Unterschrift des Auftraggebers        Unterschrift der/des Ehrenamtlichen 

 

 

Zusatzerklärungen: 

 

Die/der Ehrenamtliche verpflichtet sich zur Verschwiegenheit über be-

kannt gewordene betriebliche (schulische) Vorgänge. Dies gilt nicht für 

die Mitteilung von Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung 

nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

 

Die/der Ehrenamtliche bestätigt, dass eine Belehrung über die gesund-

heitlichen Anforderungen nach § 35 Infektionsschutzgesetz stattgefun-

den hat. 

 

 

Unterschrift der/des Ehrenamtlichen 

 

Ansprechpartner bei Fragen zum Versicherungsschutz: 

 

Bürgercenter der Landesregierung:C@llNRW 

 

Rufnummer:0180/3 10 01 10 ( 9 Cent/Min ) 
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Ansprechpartner im Schadensfall: 

 

Union Versicherungsdienst GmbH 

 

Klingenbergstraße 4, 32758 Detmold 

 

Tel.: 05231/603-267    


